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RS OGH 1987/3/17 5Ob26/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.03.1987

Norm

MRG §18

MRG §19

MRG §20 Abs1 Z2 litb

Rechtssatz

Ein Erhaltungsaufwand oder Verbesserungsaufwand zu einem Zeitpunkt, in dem die Notwendigkeit einer

Antragstellung nach §§ 18 f MRG bereits o4enkundig ist, rechtfertigt dann nicht die Inanspruchnahme der

Investitionsprämie, wenn die Arbeiten in einem engen zeitlichen und sachlichen Zusammenhang mit dem Verfahren

nach § 18 MRG bzw der den Gegenstand dieses Verfahrens bildenden Großreparatur stehen.
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